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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Bekanntmachung
 
des Bundesreisekostengesetzes (BRKG) in der Fassung
 

vom 29. November 1991
 

Kiel, den 6. Juni 1994 

Aufgrund der Neufassung der Reisekostenverordnung 
RKVO-NEK - vorn 8. Juni 1993 (GVOB1. 1994 S. 102 ff.) sowie 
deren ordnungsgemäße Anwendung wird nachstehend das 
Bundesreisekostengesetz in der aktuellen Fassung bekannt
gegeben. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Busch 

Az.: 2590 - D 4 

Gesetz
 
über die Reisekostenvergütung
 

für die Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst
 
und Soldaten
 

[Bundesreisekostengesetz - BRKG) 

i, d. F. der Bekanntmachung vom 13. November 1973
 
(BGB!. I S. 1621), zuletzt geändert durch Artikel 1
 

der Verordnung vom 29. November 1991 (8GB!. I S. 2154)')
 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt I 

Allgemeines 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz'regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen 
und Dienstgänge (Rcisekostenvergütung) der Bundesbeamten. Richter 
im Bundesdienst. Soldaten und der in den Bundesdienst abgeordneten 
anderen Beamten und Richter. 
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(2) Das Gesetz regelt ferner die Erstattung von 

1.	 Auslagen aus Anlaß der Abordnung (Trennungsgeld, § 22), 

2. Auslagen für Reisen	 zur Einstellung vor dem Wirksamwerden der 
Ernennung und beim Ausscheiden aus dem Dienst wegen Ablaufs 
der Dienstzeit oder wegen Dienstunfähigkeit (§ 23 Abs. 1), 

3. Auslagen für Ausbildungs- und Fortbildungsreisen, die teilweise in 
dienstlichem Interesse liegen (§ 23 Abs. 2), und 

4.	 Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte aus be
sonderem dienstlichem Anlaß (§ 23 Abs. 3). 

Abschnitt 11 

Reisekostenvergütung 

Begriffsbestimmungen 

(1) Dienstreisende im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 1 Abs. 1 genann
ten Personen, die eine Dienstreise oder einen Dienstgang ausführen. 

(2) Dienstreisen im Sinne dieses Gesetzes sind Reisen zur Erledigung 
von Dienstgeschäften außcrhalb des Dienstortes, die von der zuständi
gen Behörde schriftlich angeordnet oder genehmigt worden sind, es sei 
denn, daß eine Anordnung oder Genehmigung nach dem Amt des 
Dienstreisenden oder dem Wesen des Dienstgeschäfts nicht in Betracht 
kommt. Dienstreisen sind auch Reisen aus Anlaß der Einstellung (§ 16 
Abs. 1 und 2) und Reisen von einem dem vorübergehenden Aufenthalt 
dienenden Ort zum Dienstort, wenn im übrigen die Voraussetzungen 
des Satzes 1 erfüllt sind. 

(3) Dienstgänge im Sinne dieses Gesetzes sind Gänge oder Fahrten am 
Dienst- oder Wohnort zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb 
der Dienst5tätte, die von der zuständigen Behörde angeordnet oder ge
nehmigt worden sind, es sei denn, daß eine Anordnung oder Genehmi
gung nach dem Amt des Dienstreisenden oder dem Wesen des Dienstge
schähs nicht in Betracht kommt. Dem Wohnort steht ein dem 
vorübergehenden Aufenthalt dienender Ort gleich. 

p 

Anspruch auf Reisekostenvergütung 

(1) Der Dienstreisende hat Anspruch auf Reisekostenvergütung zur Ab
geltung der dienstlich veranlaßten Mehraufwendungen. Art und Um
fang bestimmt ausschließlich dieses Gesetz. 

(2) Reisekostenvergütung wird nur insoweit gewährt, als die Aufwen
dungen des Dienstreisenden und die Dauer der Dienstreise oder des 
Dienstganges zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendig waren. 

(3) Zuwendungen, die dem Dienstreisenden von dritter Seite seines 
Amtes wegen für dieselbe Dienstreise oder denselben Dienstgang ge
währt wurden, sind auf die Reisekostenvergütung anzurechnen. § 12 
bleibt unberührt. 

(4) Bei Dienstreisen und Dienstgängen für eine auf Vorschlag oder 
Verlangen der zuständigen Behörde wahrgenommene Nebentätigkeit 
hat der Dienstreisende nach diesem Gesetz nur soweit Anspruch auf 
Reisekostenvergütung. wie nicht die Stelle, bei der die Nebentätig
keit ausgeübt wird, Auslagenerstattung für dieselbe Dienstreise oder 
denselben Dienstgang zu gewähren hat; das gilt auch dann, wenn der 
Dienstreisende auf seinen Anspruch gegen die Stelle verzichtet hat. 

(5) Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlußfrist von 
einem Jahr bei der Beschäftigungsbehörde schriftlich zu beantragen. 
Die Frist beginnt mit dem Tage nach Beendigung der Dienstreise 
oder des Dienstgangs, in den Fällen des § 19 mit Ablauf des Tages, 
an dem dem Berechtigten bekannt wird, daß die Dienstreise oder 
der Dienstgang nicht ausgeführt wird. 

§ ..
 

Art der Reisekostenvergütung
 

Die Reisekostenvergütung umfaßt 

1.	 Fahrkostenerstattung (§ 5), 

2.	 Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung {§ 6), 

3.	 Tagegeld (§ 9), 

4.	 Obernachtungsgeld (§ 10), 

5.	 Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäfts
ort (§ 11), 

6.	 Erstattung der Nebenkosten (§ 14), 

7.	 Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden 
Dauer und bei Dienstgängen (§ 15), 

8.	 Aufwandsvergütung (§ 17), 

9.	 Pauschvergütung (§ 18), 

10. Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen (§ 19). 

§ 5 

Fahrkostenerstattung 

(1) Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungs
mitteln zurückgelegt worden sind, werden die entstandenen notwen
digen Fahrkosten erstattet, und zwar beim Benutzen von 

Land- oder Luftfahr Sdtlafwagen 
Wasser zeugen 

fahrzeugen 

den Angehörigen 
bis zu den Kosten der der Besoldungs

gruppen
 

A 1 zweiten Touristen- Touristen
bis Klasse oder klasse 

A 7 Econorny
klasse 

A 8 bis A 16, ersten Touristen- Spezial-
BI, C 1 bis C 3. Klasse oder oder 

R 1 und R 2 Economy- Doppelbett 
klasse klasse 

B 2 bis B 11. C 4. ersten Touristen- Einbett-
R 3 bis RIO Klasse oder klasse 

Economy
klasse 

Fahrpreisermäßigungen, z. B. für Militardienstfahrkarten, sind zu 
berücksichtigen; Fahrkosten werden nicht erstattet, wenn das regel
mäßig verkehrende Beförderungsmittel oder ein anderes unentgelt 
lich benutzt werden kann. 

(2) § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. Beamte auf Widerruf im Vorberei
tungsdienst erhalten bei Ausbildungsfahrten Fahrkostenerstattuna 
wie Beamte der Besoldungsgruppen A 1 bis A 7, bei anderen Fahrten 
wie Beamte der Eingangsbesoldungsgruppe ihrer Laufbahn. Wehr
soldempfänger werden den Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit des 
gleichen Dienstgrades, Ehrenbeamte den Beamten der Besoldungs
gruppen A 8 bis A 16 gleichgestellt. 

(3) Die Kosten einer höheren Klasse werden erstattet, wenn der 
Dienstreisende ein regelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel be
nutzen mußte, das nur diese Klasse führte. Das gleiche gilt, wenn er 
aus dienstlichen Gründen eine höhere Klasse benutzen mußte. 

(4) Dienstreisenden. denen nach Absatz 1 die Fahrkosten der niedrigsten 
Klasse zu erstatten wären, werden bei einer amtlich festgestellten Er
werbsminderung von mindestens fünfzig vom Hundert die Auslagen 
für die nächsthöhere Klasse erstattet. Dieselbe Vergünstigung kann an
deren Dienstreisenden gewährt werden, wenn ihr körperlicher oder ge
sundheitlicher Zustand das Benutzen dieser Klasse rechtfertigt. 

(5) Für Strecken, die aus triftigen Gründen mit anderen als den in § 6 
genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zu
rückgelegt worden sind, werden die entstandenen notwendigen Fahrko
sten erstattet. Liegen keine triftigen Gründe vor, so darf keine höhere 
Reisekostenvergütung gewährt werden als beim Benutzen eines regel
mäßig verkehrenden Beförderungsmittels. 



Nr. 7	 GVOBl.1994 Seite 127 

S6
 

Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung
 

(1) Für Strecken, die der Dienstreisende mit einem ihm gehörenden 
Kraftfahrzeug zurückgelegt hat, wird als Auslagenersatz eine Weg
streckenentschädigung gewährt, und zwar je Kilometer bei Benutzung 
von 

1.	 Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum 
bis 50 ccm 18 Pfennig, 

2.	 Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum 
von mehr als 50 bis 350 ccm 23 Pfennig, 

3.	 Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum 
von mehr als 350 bis 600 ccm 28 Pfennig, 

4.	 Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum 
von mehr als 600 ccm 38 Pfennig. 

Dadurch darf jedoch der Gesamtbetrag der Reisekostenvergütungen des 
Kraftfahrzeughalters und der Mitgenommenen nicht höher werden als 
beim Benutzen eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
nach S5 Abs. 1 und 4. Die für die Festsetzung der Reisekostenvergü
tung zuständige Behörde kann aus triftigen Gründen von der Ein
schränkung des Satzes 2 absehen. Dem Kraftfahrzeug im Sinne des Sat
zes 1 steht das unentgeltlich zur Verfügung gestellte Kraftfahrzeug des 
Ehegatten oder eines mit dem Dienstreisenden in häuslicher Gemein
schaft lebenden Verwandten oder Verschwägerten gleich. 

(2) Ist ein in Absatz 1 bezeichnetes Kraftfahrzeug benutzt worden, das 
mit schriftlicher Anerkennung der vorgesetzten Behörde im überwie
genden dienstlichen Interesse gehalten wird, so wird abweichend von 
Absatz 1 eine Wegstreckenentschädigung gewährt, deren Höhe der 
Bundesminister des Innern unter Berücksichtigung der Anschaffungs-, 
Unterhaltungs- und Betriebskosten und der Abnutzung des Kraftfahr
zeuges durch Rechtsverordnung bestimmt. 

(3)Ein Dienstreisender. der in einem Kraftfahrzeug der in i\bsatz 1 oder 
Absatz 2 bezeichneten Art Personen mitgenommen hat, die nach diesem 
Gesetz oder anderen Vorschriften des Bundes Anspruch auf Fahrkosten
erstattung haben, erhält Mitnahmeentschädigung in Höhe von drei 
Pfennig je Person und Kilometer, für die Mitnahme mit einem Kraftrad 
oder Kabinenroller zwei Pfennig je Person und Kilometer. 

(4) Ist ein Dienstreisender von einer im öffentlichen Dienst stehenden 
Person mitgenommen worden, die nach den Vorschriften eines anderen 
Dienstherrn als des Bundes Anspruch auf Fahrkostenerstattung hat, so 
erhält er Mitnahmeentschädigung nach Absatz 3, soweit ihm Auslagen 
für die Mitnahme entstanden sind. 

(5) Für Strecken, die der Dienstreisende aus triftigen Gründen mit ei
nem ihm gehörenden Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt hat, wird als 
Ausjagenersatz eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von zehn Pfen
nig je Kilometer gewährt, wenn die Strecken über die Grenzen einer Ge
meinde hinausgeführt haben. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend bei Be
nutzung eines Fahrrades, das nicht dem Dienstreisenden gehört. Liegen 
keine triftigen Gründe vor, so gilt für die Höhe der Entschädigung Ab
satz 1 Satz 2 entsprechend. Gehört das Zurücklegen von Fußweg
strecken zu den regelmäßigen Dienstaufgaben, so wird keine Weg
streckenentschädigung gewährt. 

(6) Hat der Dienstreisende ein Kraftfahrzeug benutzt, das aus Mitteln 
der Verwaltung beschafft worden ist, auf ihre Kosten unterhalten und 
betrieben wird und dem Dienstreisenden zur dienstlichen Verwendung 
übereignet ist, so wird keine Wegstrecken- und Mitnahmeentschädi
gung gewährt. Das gleiche gilt bei der Benutzung eines anderen Beför
derungsmittels, das auf Kosten der Verwaltung unterhalten wird, soweit 
es dienstlichen Zwecken dient. 

(7) Der Bundesminister des Innern kann bestimmen, daß abweichend 
von den Absätzen 1 bis 5 Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 

nicht gewährt wird, soweit bundeseigene Beförderungsmittel benutzt 
werden können und dienstliche oder in besonderen Ausnahmefällen 
zwingende persönliche Gründe nicht entgegenstehen. 

S 7
 

Dauer der Dienstreise
 

Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise und Ankunft 
an der Wohnung. Wird die Dienstreise an der Dienststelle angetre
ten oder beendet, '0 tritt diese an die Stelle der Wohnung. 

S 8
 
Reisekostenstufen
 

(1) Für die Bemessung des Tage- und Obernachtungsgeldes (§§ 9, 
10) werden die Dienstreisenden folgenden Reisekostenstufen zuge
teilt: 

Angehörige Reisekostenstufe
der Besoldungsgruppen 

A 1 bis A 10	 A 

A 11 bis A 1S, B 1, C 1 bis C 3, R 1	 B 

A 16,B 2bisB 11,C 4, R 2 bis R 10	 C. 

Für Beamte der Besoldungsgruppen A 14 und A 15, die Leiter von 
Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amtes mit Ausnahme der 
konsularischen Vertretungen sind, gilt abweichend von Satz 1 die 
Reisekostenstufe C. 

(2) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst werden bei Ausbil
dungsreisen der Reisekostenstufe A. bei anderen Reisen der Reise
kostenstufe der Eingangsbesoldung ihrer Laufbahn zugeteilt. Wehr
soldempBnger werden der Reisekostenstufe zugeteilt, der Berufs
soldaten und Soldaten auf Zeit des gleichen Dienstgrades angehören. 

(3) Die Rfickwirkung der Einweisung in eine Planstelle oder der 
Einordnung von Ämtern und Dienstgraden bleibt bei der Zuteilung 
zu den Reisekostenstufen unberücksichtigt. 

(4) Ehrenbeamte erhalten Tage- und Obernachtungsgeld nach der 
Reisekostenstufe B. Die oberste Dienstbehörde kann mit Zustim
nung des Bundesministers des Irinern in besonderen Fällen eine 
höhere Reisekostenstufe zulassen. 

§ 9 

Tagegeld 

(1) Das Tagegeld beträgt für eine Dienstreise, die nicht mehr als 
einen vollen Kalendertag beansprucht, in 

Reisekostenstufe A	 25 DM 

Reisekostenstufe B	 28DM 

Reisekostenstufe C 31 DM. 
Bei einer Dienstreisedauer bis zu 12 Stunden gilt Absatz 3. 

(2) Bei einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld für den 
vollen Kalendertag in 

Reisekostenstufe A	 33 DM 

Reisekostenstufe B	 39 DM 

Reisekostenstufe C	 46 DM. 

Für den Tag des Antritts und den Tag der Beendigung einer mehr
tägigen Dienstreise gilt Absatz 3. 

(3) Für eine Dienstreise, die keinen vollen Kalendertag beansprucht, 
oder für den Tag des Antritts und den Tag der Beendigung einer 
mehrtägigen Dienstreise beträgt das Tagegeld bei einer Dauer der 
Dienstreise 

von mehr als sechs bis acht Stunden drei Zehntel des vollen Satzes, 

von mehr als acht bis zwölf Stunden fünf Zehntel des vollen Satze., 

von mehr als zwölf Stunden	 den vollen Satz. 

Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag wird jede Reise für 
.ich berechnet; es wird jedoch zusammen nicht mehr als ein volle. 
Tagegeld gewahrt. 

(4) Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Kalendertage und steht 
dem Dienstreisenden ein Obernachtungsgeld nicht zu, .0 ist, wenn 
dies für ihn günstiger ist, das Tagegeld so zu berechnen, als ob die 
Dienstreise an einem Kalendertag ausgeführt worden wäre. 
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(5) Sind die nach-l.ew.ks~ notwendigen Au.larn fOr Verpflegung 
unter Berüduichtigung der häuslichen Ersearnis höher als der zu
stehende Gesamtbetrag des Tagegeldes (SS 9, 12), so bewilligt die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte unmittelbar 
nachgeordnete Behörde einen Zuschuß in Höhe des Mehrbetrage•. 

(6) Als häusliche Ersparnis sind für die Kalendertage, für die ein volles 
Tagegeld (Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1) gewährt wird, 

I.	 bei Dienstreisenden mit Wohnung im Sinne des § 10 Abs. 3 des Bun
desumzugskostengesetzes zwanzig vom Hundert, 

2.	 bei anderen Dienstreisenden vierzig vom Hundert 

des vollen Tagegeldes (Absatz 2 Satz 1) zu berücksichtigen. Auf die Aus
lagen für eine Einzelmahlzeit an einem Kalendertag, für den Teiltage
geld (Absatz 3) gewährt wird, ist ein Drittel des sich nach Satz 1 ergeben
den Betrages anzurechnen. Bei Dienstreisenden mit Dienstort im 
Ausland ist die häusliche Ersparnis von dem Auslandstagegeld für den 
Auslandsdienstort zu berechnen. 

§ 10 

Übernachtungsgeld 

(1) Übernachtungsgeld wird bei einer mindestens achtstündigen Dienst
reise gewährt, wenn diese sich über mehrere Kalendertage erstreckt oder 
bis drei Uhr angetreten worden ist. Übernachtungsgeld wird nicht für 
eine Nacht gewährt, in der die Dienstreise nach drei Uhr angetreten 
oder vor zwei Uhr beendet worden ist. 

(2) Das Übernachtungsgeld für eine Nacht beträgt in 

Reisekostenstufe A	 28 DM 

Reisekostenstufe B	 33 DM 

Reisekostenstufe C	 39 DM. 

(3) Sind die nachgewiesenen Übernachtungskosten höher als der zuste
hende Gesamtbetrag des Übernachtungsgeldes nach Absatz 2, so wird 
der Mehrbetrag bis zu fünfzig vom Hundert des Gesamtbetrages des 
Übernachtungsgeldes erstattet. Darüber hinausgehende Mehrkosten 
werden erstattet, soweit sie unvermeidbar sind. Obernachtungskosten, 
die die Kosten des Frühstücks emschließen, sind vorab um zwanzig vom 
Hundert des Tagegeldes (§ 9 Abs. 2) zu kürzen. 

(4) Sind Auslagen für das Benutzen von Schlafwagen oder Schiffskabi
nen zu erstatten, so wird für dieselbe Nacht ein weiteres Übernach
tungsgeld nur gewährt, wenn der Dienstreisende wegen der frühen An
kunft oder späten Abfahrt des Beförderungsmittels eine Unterkunft in 
Anspruch nehmen oder beibehalten mußte. 

§ 11 

Erstattung der Auslagen
 
bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort
 

(1) Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen Geschäftsort län
ger als vierzehn Tage, so wird vom fünfzehnten Tage an die gleiche Ver
gütung gewährt, die von diesem Tage an bei einer Abordnung zu ge
währen wäre; die §§ 9 und 10 werden insoweit nicht angewandt. Zu den 
Aufenthaltstagen rechnen alle Tage zwischen dem Hinreisetag und dem 
Rückreisetag. 

(2) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte unmittelbar 
nachgeordnete Behörde kann abweichend von Absatz 1 das Tage- und 
Übernachtungsgeld (§§ 9, 10) in besonderen Fällen bis zu weiteren acht
undzwanzig Tagen bewilligen. Mit Zustimmung des Bundesministers 
des Innern darf in Einzelfällen die Frist von insgesamt zweiundvierzig 
Tagen verlängert werden. 

§ 12 

Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes 
und der Vergütung nach § 11 Abs. 1 

(1) Erhält der Dienstreisende seines Amtes wegen unentgeltlich Verpfle
gung, so wird 

I.	 das Tagegeld (§ 9) für das Frühstück um zwanzig vom Hundert, für 
Jas Mittag- und Abendessen um je fünfunddreißig vom Hundert des 
vollen Satzes, 

2.	 die Vergütung nach § 11 Abs, 1 für das Frühstück um fünfzehn vom 
Hundert, für das Mittag- und Abendessen um je fünfundzwanzig 
vom Hundert 

gekürzt, es sei denn, daß es sich um Einzelmahlzeiten bei Empfängen 
oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen handelt. Das Tagegeld 
und die Vergütung nach § 11 Abs. 1 werden nach Satz 1 gekürzt, wenn 
von dritter Seite Verpflegung bereitgestellt wird und das Entgelt für sie 
in den erstartbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten ist. Von einem 
Teiltagegeld (§ 9 Abs. 3) sind dem Dienstreisenden rnindestenseehn 
vom Hundert zu belassen. 

(2) Erhält der Dienstreisende seines Amtes wegen unentgeltlich Unter
kunft oder werden die Auslagen für das Benutzen von Schlafwagen oder 
Schiffskabinen erstattet, wird Übernachtungsgeld (§ 10) nicht gewährt, 
die Vergütung nach § 11 Abs, 1 wird um fünfundzwanzig vom Hundert 
gekürzt. Das gleiche gilt, wenn von dritter Seite Unterkunft bereitge
stellt wird und das Entgelt für sie in den erstartbaren Nebenkosten ent
halten ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn der Dienst
reisende seines Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Verpflegung 
oder Unterkunft ohne triftigen Grund nicht in Anspruch nimmt. 

(4) Die oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen mit Zustim
mung des Bundesministers des Innern niedrigere Kürzungssätze zulassen. 

§t3 

gestrichen 

§ 14 

Erstattung der Nebenkosten 

Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendige Auslagen, die nicht 
nach den SS 5 bis 12 zu erstatten sind, werden bei Nachweis als Neben
kosten erstattet. 

§ 15 

Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen
 
bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienstgängen
 

Bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei Dienstgängen ste
hen dem Dienstreisenden Fahrkostenerstattung (S 5), Wegstrecken- und 
Mitnahmeentschädigung (S 6) und Nebenkostenerstattung (S 14) zu. 
Daneben werden die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für Ver
pflegung und Unterkunft unter Berücksichtigung der häuslichen Er
sparnis erstattet. 

S 16
 

Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen
 

(1) Bei Dienstreisen aus Anlaß der Einstellung, Versetzung, Abordnung 
oder Aufhebung einer Abordnung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur 
Ankunft am neuen Dienstort gewährt; im übrigen gilt S7. Das Tagegeld 
wird für die Zeit bis zum Ablauf des Ankunftstages gewährt, wenn der 
Dienstreisende vom nächsten Tage an Trennungsreise- oder Trennungs
tagegeld erhält; daneben wird Übernachtungsgeld gewährt. Bei Dienst
reisen aus Anlaß der Versetzung, Abordnung oder Aufhebung einer Ab
ordnung wird das Tagegeld vom Beginn des Abfahrtstages an gewährt, 
wenn für den vorhergehenden Tag Trennungsreise- oder Trennungsta
gegeld gewährt wird. Der Abordnung steht die Kommandierung eines 
Soldaten gleich. § 12 bleibt unberührt. 

(2) Bei einer Dienstreise aus Anlaß der Einstellung wird dem Dienstrei
senden höchstens die Reisekostenvergütung gewährt, die ihm bei einer 
Dienstreise vom Wohnort zum Dienstort zustünde. 

(3) Bei einer Dienstreise nach dem Wohnort wird für die Dauer des Auf
enthalts an diesem Ort kein Tage- und Übernachtungsgeld gewährt; 
notwendige Auslagen werden wie bei einem Dienstgang (§ 15) erstattet. 

(4) Übernachtet der Dienstreisende in seiner außerhalb des Geschäftsor
tes gelegenen Wohnung, so wird kein Übernachtungsgeld gewährt, die 
Vergütung nach S11 Abs. 1 wird um ein Viertel gekürzt. Die notwendi
gen Auslagen für die Fahrten zwischen dem Geschäftsort und dem 
Wohnort (SS 5, 6) werden bis zur Höhe des Übernachtungsgeldes oder 
eines Viertels der Vergütung nach S11 Abs. 1 erstattet. Für volle Kaien
dertage des Aufenthalts am Wohnort wird kein Tagegeld und keine Ver
gütung nach § 11 Abs. 1 gewährt. 

(5) Wer eine Dienstreise als ehrenamtlicher Richter eines Disziplinar
oder Dienstgerichts ausführt, erhält Tage- und Übernachtungsgeld min
destens nach der Reisekostenstufe B. Für die Fahrkostenentattung wird 
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er mindestens einem Dienstreisenden der Besoldungsgruppen A 8 bis A 
16 gleichgestellt (S 5 Abs. 1). 

(6) Der Bundesminister des Innern regelt unter Beachtung der Grund
sätze dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung, welche Reisekostenver
gütung gewährt wird, wenn 

1.	 eine Dienstreise aus triftigen Gründen unterbrochen wird, 

2.	 eine Dienstreise mit einer Urlaubsreise oder einer anderen privaten 
Reise verbunden wird oder 

3.	 nach diesem Gesetz mehrere Arten der Auslagenerstattung für den 
gleichen Zweck in Betracht kommen. 

S17
 

Aufwandsvergütung
 

(1) Dlenstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere Aufwendungen 
für Verpflegung oder Unterkunft als allgemein entstehen [z, B. bei 
Dienstreisen innerhalb eines Amts- oder Dienstbezirks, bei bestimmten 
Dienstzweigen oder Dienstgeschäften oder häufigen Dienstreisen nach 
demselben Ort oder in denselben Bezirk), erhalten nach näherer Bestim
mung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr ermächtigten un
mittelbar nachgeordneten Behörde an Stelle der Reisekostenvergütung 
im Sinne des S4 Nr. 3 bis 5 und 7 entsprechend den notwendigen Mehr
auslagen eine Aufwandsvergütung. Die Aufwandsvergütung kann auch 
nach Stundensätzen gewährt werden. 

(2) Der Bundesminister des Innern kann die Höhe der Aufwandsvergü
tung bestimmen oder Richtlinien für deren Gewährung erlassen, wenn 
dies im Interesse einer einheitlichen Abfindung liegt. 

§ 18 

Pauschvergütung 

Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermächtigte unmittelbar 
nach geordnete Behörde kann bei regelmäßigen oder gleichartigen 
Dienstreisen oder Dienstgängen an Stelle der Reisekostenvergütung im 
Sinne des § 4 Nr. 1 bis 8 oder Teilen davon eine Pauschvergütung ge
währen, die nach dem Durchschnitt der in einem bestimmten Zeitraum 
sonst anfallenden Einzelvergütungen 7.U bemessen ist. 

§ 19 

Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen 

Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus Gründen, die der Dienst
reisende nicht zu vertreten hat, nicht ausgeführt, so werden die durch 
die Vorbereitung entstandenen notwendigen, nach diesem Gesetz er
stattbaren Auslagen erstattet. 

po 
Auslandsdienstreisen 

(1) Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen Inland und Aus
land sowie im Ausland. 

(2) Als Auslandsdienstreisen gelten nicht Dienstreisen der im Grenzver
kehr tätigen Beamten im Bereich ausländischer lokalgrenzbehörden, 
zwischen solchen Bereichen und zwischen diesen und dem Inland. 

(3) Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung abweichende Vorschriften über die Reisekostenvergütung bei 
Auslandsdienstreisen (Auslandsreisekostenverordnung) zu erlassen, so
weit die besonderen Verhältnisse bei diesen Reisen es erfordern. 

pi 
Richter 

(1) Für Dienstreisen und Dienstgänge eines Richters 

1.	 zur Wahrnehmung eines richterlichen Amtsgeschäfts, das ihm nach 
richterlicher Anordnung. nach der Geschäftsverteilung oder nach ei
ner ihr gleichstehenden Anordnung obliegt, 

2.	 ~ur Wahrnehmung eines weiteren Richteramres, das ihm übertragen 
Ist, 

3.	 zur Teilnahme an einer Sitzung des Präsidiums, dem er angehört, 

bedarf es keiner Anordnung oder Genehmigung (§ 2 Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 3 Satz I). 

(2) Bei der Festsetzung der Reisekostenvergütung ist als Dauer des 
Dienstgeschäfts die tatsächliche Dauer des richterlichen Amtsgeschäfts, 

der Wahrnehmung eines weiteren Richteramts oder der Teilnahme an 
der Sitzung des Präsidiums zugrunde zu legen. 

Abschnitt III 

Trennungsgeld und Erstattung von Auslagen 
bei Reisen aus besonderem Anlaß 

p2 
Trennungsgeld 

(1) Beamte und Richter, die an einen Ort außerhalb des Dienst- und 
Wohnortes ohne Zusage der Umzugskostenvergütung abgeordnet wer
den, erhalten für die ihnen dadurch entstehenden notwendigen Ausla
gen unter Berücksichtigung der häuslichen Ersparnis ein Trennungs
geld nach einer Rechtsverordnung. die für Abordnungen im Inland der 
Bundesminister des Innern erläßt. Diese Verordnung findet auch An
wendung für Abordnungen zwischen dem Inland und dem Ausland und 
im Ausland. soweit aufgrund der Ermächtigung des Absatzes 2 keine 
Sonderregelungen ergangen sind. Dasselbe gilt für die Kommandierung 
eines Soldaten und die vorübergehende dienstliche Tätigkeit bei einer 
anderen Stelle als einer Dienststelle. Der Abordnung steht die Zuwei
sung nach § 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes gleich. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 3 gilt entsprechend für Abordnungen ohne Zusa
ge der Umzugskostenvergütung zwischen dem Inland und dem Ausland 
und im Ausland mit der Maßgabe, daß die Rechtsverordnung der Bun
desminister des Auswärtigen im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster des Innern, dem Bundesminister der Verteidigung und dem Bun
desminister der Finanzen erläßt, soweit die besonderen Bedürfnisse des 
Auslandsdienstes und die besonderen Verhältnisse im Ausland es erfor
dern. 

(3) Werden Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zum Zwecke 
ihrer Ausbildung einer Ausbildungsstelle an einem anderen Ort als dem 
bisherigen Dienst- und Wohnort zugewiesen, so können ihnen die da
durch entstehenden notwendigen Mehrauslagen ganz oder teilweise er
stattet werden. 

§23 

Erstattung von Auslagen
 
bei Reisen aus besonderem Anlaß
 

(1) Eine Einstellungsreise vor dem Wirksamwerden der Ernennung zum 
Bundesbeamten, Richter im Bundesdienst oder Soldaten gilt als Dienst
reise zur Einstellung. Die Reise eines Polizeivollzugsbeamten auf Wider
ruf im Bundesgrenzschutz, eines Soldaten auf Zeit oder eines Soldaten, 
der auf Grund der Wehrpflicht Wehrdienst leistet, bei seinem Ausschei
den aus dem Dienst wegen Ablaufs der Dienstzeit oder wegen Dienstun
fähigkeit gilt als Dienstreise. Satz 2 gilt nur für eine Reise im Inland. 

(2) Bei Reisen zum Zwecke der Ausbildung oder Fortbildung, die teil
weise in dienstlichem Interesse liegen, können mit Zustimmung der 
obersten Dienstbehörde die Auslagen für Verpflegung und Unterkunft 
bis zur Höhe des bei Dienstreisen zustehenden Tage- und Übernach
tungsgeldes und die notwendigen Fahr- und Nebenkosten erstattet wer
den. 

(3) Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte aus 
besonderem dienstlichem Anlaß können die entstandenen notwendigen 
Fahrkosten erstattet werden. 

Abschnitt IV 

Schlußvorschriften 

p4 
Ermächtigung, Verwaltungsvorschriften 

(1) Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung die in den SS 6, 9 Abs, 1 und 2 und S 10 Abs. 2 festgesetzten 
Beträge veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen, die Klasseneintel
lung in § 5 Abs. 1 und die Einteilung der Kraftfahrzeuge in S6 Abs. 1 
veränderten technischen Verhältnissen anzupassen. 
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(2) Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz erläßt 
der Bundesminister des Innern, soweit sie zu den Sondervorschriften 
für Auslandsdienstreisen erlassen werden, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister des Auswärtigen. 

§25 

Verweisungen 

Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf Vorschriften und Be
zeichnungen Bezug genommen, die nach diesem Gesetz nicht mehr gel
ten, so treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und Be
zeichnungen dieses Gesetzes. 

§26 
Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des S 13 Abs, 1 des Dritten Überlei· 
tungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
werden, gelten im Land Berlin nach S14 des Dritten Überleitungsgeset
zes, 

S27') 

Inkrafttreten 

Die SS 8, 9 Abs. 1 und S10 Abs. 2 und 3 treten mit Wirkung vom t. 
Juli 1964,die übrigen Vorschriften am t. Juli 1965in Kraft. Die Angehö
rigen der Besoldungsgruppe A 7 werden für die Zeit vom t. Juli 1964 
bis zum 30. Juni 1965 der Reisekostenstufe A zugeteilt. 

Rechtsverordnung
 
zur Änderung der Rechtsverordnung
 

über die Berufung und Tätigkeit
 
von Ausschüssen der Kirchenleitung
 

Vom 7. Juni 1994
 

Aufgrund des Artikels 81 Abs.l der Verfassung hat die Kir
chenleitung in ihrer Sitzung am 7. Juni 1994 folgende Rechts
verordnung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Rechtsverordnung über die Berufung und Tätigkeit 
von Ausschüssen der Kirchenleitung vom 10. Mai 1977 
(GVOBl. S. 122), zuletzt geändert durch die Rechtsverord
nung vom 10. September 1985 (GVOBl. S. 207), wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt ergänzt: 

" ... und die Bestellung von Beauftragten der Kirchenlei
tung" 

2.	 § 2 wird wie folgt geändert:
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:
 

,,(2) Die Ausschüsse haben nicht das Recht, sich an die Öf
fentlichkeit zu wenden." 

3. Nach § 8 wird folgender § 9 eingefügt: 

,,§9 

Die Kirchenleitung kann Beauftragte bestellen. Die Aufga
ben der Beauftragten ergeben sich aus einer Dienstanwei
sung. 

Öffentliche Stellungnahmen der Beauftragten sind vorher 
mit dem vorsitzenden Mitglied der Kirchenleitung abzu
stimmen." 

4. Die bisherigen §§ 9 und 10 werden §§ 10 und 11. 

Artikel 2 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. 

Kiel, den 8. Juni 1994 

Die Kirchenleitung 

Karl Ludwig Kohlwage 

Bischof und Vorsitzender 

Az.: 1345 

Verwaltungsanordnung
 
über die Kosten und die Durchführung von Supervision
 
der Pastorinnen und Pastoren und der Mitarbeiterinnen
 

und Mitarbeiter der NEK
 

Vom 9.6.1994
 

Das Nordelbische Kirchenamt hat aufgrund von Artikel 102 
Absatz 3 der Verfassung der Nordelbischen Ev-Luth. Kirche 
die folgende Verwaltungsanordnung erlassen: 

§1 

(1) Bestandteil der berufsbegleitenden Supervision ist das 
Supervisionskonzept der Nordelbischen Kirche (Anlage zu 
dieser Verwaltungsanordnung) . 

(2) Die Nordelbische Kirche bezuschußt ausschließlich Su
pervisionskosten für Pastorinnen und Pastoren, die nicht be
urlaubt sind, und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
einem Anstellungsverhältnis zur Nordelbischen Ev-Luth. 
Kirche stehen. Die Kosten für Supervision sind bei den An
stellungsträgern abzurechnen. 

(3) Supervisionskosten sind nur zuschußfähig, wenn nach 
der Genehmigung durch die jeweiligen Dienstvorgesetzten 
anerkannte Supervisorinnen und Supervisoren in Anspruch 
genommen werden, 

- zu deren Auftrag Supervision an kirchlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern, Pastoren und Pastorinnen gehört, 

- die im kirchlichen Dienst zu Supervisionsaufgaben freige
stellt werden oder 

- die freiberuflich tätig sind (in vorher zu beantragenden 
Ausnahmefällen, die besonders zu begründen und zeitlich 
zu begrenzen sind). 

(4) Es sollen Supervisorinnen und Supervisoren aus der 
örtlichen Umgebung in Anspruch genommen werden. Höhe
re Kosten können auf begründeten Antrag im Einzelfall er
stattet werden. 

(5) Das zuständige Fachdezernat des Nordeibisehen Kir
chenamtes entscheidet über die Aufnahme in die Liste der in 
der Nordeibisehen Kirche anerkannten Supervisorinnen und 
Supervisoren, Die Liste liegt im Nordeibisehen Kirchenamt. 
in den Kirchenkreisen. in Beratungsstellen und in Aus- und 
Fortbildungsstätten zur Einsicht aus. 

§2 

(1) Die Regelung der Kostenerstattung für die Fortbildung 
der Pastorinnen und Pastoren bleibt unberührt. 
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(2) Grundlage für die Erstattung von Supervisionskosten 
ist die "Richtlinie über die Zahlung von Honoraren bei Veran
staltungen der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche" in der jeweils 
gültigen Fassung (siehe die Honorarrichtlinie vom 19.4.1994 
im GVOBl. der NEK vom 1.6.1994,S.113). 

§3 

(1) Die Pastorinnen und Pastoren und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben die Kosten für die Supervision direkt 
bei der jeweiligen Supervisorin oder dem Supervisor zu be
gleichen. 

(2) Die Abrechnung mit dem Nordelbischen Kirchenamt 
erfolgt unter Vorlage der Genehmigung durch die jeweiligen 
Dienstvorgesetzten, der quittierten Rechnung und der Fahrt
kosten. 

(3) Der Eigenanteil beträgt 30 v.H. der erstattungsfähigen 
Honorarkosten sowie der notwendigen, nachgewiesenen 
Fahrtkosten. 

§4 

Die Regelungen für die Fortbildung von Pastorinnen und 
Pastoren in den ersten Amtsjahren bleiben unberührt. 

§5 

Diese Verwaltungsanordnung tritt am Tage ihrer Verkün
dung in Kraft. 

Kiel, den 9. Juni 1994 

Das Nordelbische Kirchenamt 

Dr. Blaschke 

(Präsident des Nordelbischen Kirchenamtes) 

Az: 3008-1jE H 

Supervisionskonzept der NEK 

1. Allgemeines* 

In der Kirche arbeiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 
unterschiedlichen Ausbildungen und Qualifikationen. An sie 
alle werden große Anforderungen gestellt, weil sie sich in ih
ren Arbeitsgebieten ständig neu auf Menschen mit ganz un
terschiedlichen Erfahrungen und auf immer komplexer wer
dende Situationen einstellen müssen. 

Die verfaßte Kirche muß, um verantwortungsbewußtes 
kirchliches Handeln weiter zu ermöglichen, grundsätzlich al
len ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Begleitung an
bieten. Eine solche Begleitung soll dazu befähigen, komplexe 
Beziehungsgeschehen, Interaktionen zwischen Menschen 
und Verflechtungen von Menschen und Institutionen durch
schauen und verstehen zu können. Solche Verstehenspro
zesse ein- und anzuleiten ist Aufgabe der Supervision. 

Die hier vorgelegte Konzeption soll den verschiedenen 
Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der NEK, 
die Supervision in Anspruch nehmen (Supervisandinnen und 
Supervisanden), eine Supervision zu vergleichbaren Rahmen
bedingungen ermöglichen. Ebenso werden Rahmenbedin
gungen für diejenigen geschaffen, die Supervisionsqualifika
tion besitzen (Supervisoren und Supervisorinnen). Und beide 

Gruppen - Supervisorinnen und Supervisoren sowie Super
visandinnen und Supervisanden - werden darüber infor
miert, welche Leistungen der Anstellungsträger erbringt und 
welche Verpflichtungen sie eingehen, wenn sie die Unterstüt
zung des Anstellungsträgers in Anspruch nehmen. 

H. Supervision 

Supervision wird als Lernmethode in der Aus- und Fortbil
dung und in der Berufstätigkeit eingesetzt. Sie soll helfen, die 
berufliche Handlungskompetenz zu entwickeln, zu begleiten, 
zu festigen oder zu erweitern. Als übergeordnetes Ziel gilt für 
die Supervision. daß sie eine Hilfe zur Selbsthilfe sein soll. Sie 
soll den Supervisanden und die Supervisandin befähigen, 
schließlich selbst sein eigener Supervisor und ihre eigene Su
pervisorin zu werden. 

In den Supervisionsprozeß sind vier Ebenen einbezogen: 

1. Die Beziehung zwischen der Klientin oder dem Klienten 
und der Supervisandin oder dem Supervisanden 

2. Die Beziehung Supervisorin bzw. Supervisor und Super
visandin bzw. Supervisand 

3. Die eigene berufliche Kompetenz 

4. Die institutionellen Bedingungen der Arbeit. 

Diesen Ebenen entsprechen Zielsetzungen in folgenden Be
reichen: 

- methodische Kompetenzen (Handlungs- und Methoden
kenntnis, Fähigkeit zur kritischen Distanz in belastenden 
Situationen, Kreativität). 

- personale Kompetenzen (Beziehungsfähigkeit, Authentizi
tät, Teamfähigkeit, Wahrnehungsfähigkeit, Sensibilität und 
Aufmerksamkeit für den anderen und die eigene Person. 
Finden und Reifen einer beruflichen Identität). 

- Feldkompetenzen (Wahrnehmung der institutionellen, po
litischen und ökonomischen Bedingungen). 

III. Supervisionsbedarf 

1. Ständige, die Berufsausübung begleitende Supervision 
a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Auftrag es ist, 

ständig die Konfliktlagen anderer im Verlauf eines kür
zeren und längeren psychosozialen Beratungsprozesses 
zu bearbeiten, sollten Supervision fortlaufend oder in 
Abständen in Anspruch nehmen können. 

Dieses gilt insbesondere für folgende Arbeitsfelder:
 
- Beratung im Schwangerschaftskonflikt
 
- Beratung und Behandlung Suchtkranker
 
- Beratung und Seelsorge Arbeitsloser, Asylbewerber,
 

Ausländer, Aussiedler, Nicht-Seßhafter, 
- Ehe-, Lebens-, Familien- und Erziehungsberatung, 
- Gefängnisseelsorge, 
- Kirchenkreissozialarbeit. 
- Krankenhausseelsorge, 
- Pastoralpsychologische Beratung, 
- Sozialpädagogische Familienhilfe, 
- Straffälligenhilfe, 
- Telefonseelsorge. 
b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Auftrag es ist, 

die Konkliktlagen von Arbeitsgruppen, Gremien und 
Institutionen im Verlaufe eines kürzeren oder längeren 
Beratungsprozesses zu bearbeiten, sollten ebenfalls in 
Abständen Supervision in Anspruch nehmen können. 
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Dies gilt insbesondere für 

-	 Aus- und Fortbildung, 

-	 Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung 

2. Situative, die Berufsausübung begleitende Supervision 

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Ausübung ih
res Auftrages situativ d.h. nicht ständig und auch nicht 
im Verlauf eines Prozesses - mit den Konfliktlagen an
derer konfrontiert werden und diese bearbeiten müs
sen, sollte ebenfalls Supervision ermöglicht werden. 
Dies gilt insbesondere bei Einarbeitung in ein neues Ar
beitsfeld bzw. bei Berufsbeginn. 

Zu diesem Bereich gehören z.B.: 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pastorinnen und 
Pastoren in kirchenleitenden Funktionen mit pastoralen, 
pädagogischen, diakonischen oder verwaltenden Auf
gaben, 

-	 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ambulanten und 
stationären pflegerischen Diensten, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten. 

b)	 Unabhängig von den unter 2.a) genannten Anlässen 
kann von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
ser Bereich in der Regel jeweils alle fünf Jahre eine Su
pervision in Anspruch genommen werden. Sie wird im 
Rahmen der Dienstzeit zur Verfügung gestellt und dau
ert längstens 80 Stunden. 

N. Supervisionsformen 

In der Supervision kommen ein institutionelles und perso
nales Interesse zusammen. Das institutionelle Interesse be
steht darin, sorgfältig mit denen der Kirche Anvertrauten zu 
arbeiten und Fürsorgepflichten gegenüber den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern wahrzunehmen. Das individuelle Inter
esse besteht darin, Erfahrungen mitzuteilen und durchzuar
beiten mit dem Ziel die berufliche und kommunikative Kom
petenz zu verbessern. 

Supervision geschieht als Einzel-, Gruppen- und Tearnsu
pervision. Dabei ist die Wahl der Form nicht beliebig. Ein we
sentliches Kriterium ist der jeweilige Lembedarf und der Pro
blemzusammenhang, in dem Supervision angezeigt er
scheint. Die Freiwilligkeit ist Voraussetzung für jede Form der 
Supervision. 

Einzelsupervision 

Sie ist sicher die intensivste Lemmöglichkeit. Der Super
visand oder die Supervisandin kommt in einem verabredeten 
Rhythmus (wöchentlich bis monatlich) und stellt seine/ihre 
"Fälle" vor. Dabei erzählt er oder sie von Menschen und Situa
tionen aus der alltäglichen Arbeit, mit denen er oder sie nach 
eigenem Empfinden nicht zur Zufriedenheit umgehen kOlID
te. Diese Supervisionsform wird am meisten in Ausbildungs
und Krisensituation angewandt werden. 

Gruppensupervision 

Sie ermöglicht den einzelnen Gruppenrnitgliedern, von den 
Kenntnissen, Arbeitsweisen und Problemsichten der anderen 
zu lernen. Sie erfahren dabei, mit den eigenen berufs- und in
stitutionsbezogenen Problemen nicht allein zu stehen. Da sich 
die Gruppenrnitglieder mit unterschiedlichen Facetten des 
Erzählten identifizieren, kann ein sehr differenziertes Bild 
von dem erzählten Problem entstehen. Dadurch kann eine 
eingespielte Gruppe einen breiteren Verstehenshorizont erar
beiten. 

Die Teilnehmenden können in unterschiedlichen oder auch 
gleichen Arbeitsfeldern tätig sein, gehören aber nicht demsel
ben Team an. 

Teamsupervision 

Sie umfaßt die Angehörigen eines Teams, die ständig zu
sammenarbeiten. Gegenstand der Teamsupervision sind fall
bzw. arbeitsprozeßbezogene Probleme. Ir. dieser Supervisi
onsform ist vom Supervisor oder von der Supervisorin auf die 
Grenze zwischen Teamberatung und Teamsupervision zu 
achten. 

V. Non...endige Abgrenzungen 

1. Supervision und Therapie 

Die Abgrenzung von Therapie und Supervision ist je nach 
Supervisionsverständnis nicht einfach, dennoch muß im 
Bereich der sozialen Arbeit die Trennlinie deutlich mar
kiert werden. 

Die im Verlauf der beruflichen Entwicklung gelegentlich 
auftretenden Irritationen, Abwehrreaktionen und Krisen 
sind von Problemen aus dem persönlichen Bereich prinzi
piell nicht zu unterscheiden. Ihre Bearbeitung im Rahmen 
der Supervision konzentriert sich aber auf berufliche 
Aspekte. Ihre Thematisierung kann für die Person streken
weise durchaus sehr belastend SeL'1. In der Supervision 
kommt daher zum Teil der gleiche .Lernstoff" zur Sprache 
wie in der Psychotherapie. 

Und doch gibt es Unterschiede: 

In der Therapie werden die Rahmenbedingungen durch 
das therapeutische Konzept bestimmt und die Beziehun
gen der Akteure folgen festgelegten Regeln. Die Supervisi
on kennzeichnet ein größerer Gestaltungsraum mit ge
meinsamen Absprachen (Kontrakt über Umfang und In
halt des Lernprozesses). Dabei bleibt der Reflexions
horizont auf den beruflichen Kontext bezogen und grenzt 
sich somit eindeutig von dem in der Therapie ab. 

Therapie verfolgt also die Bearbeitung psychischer Kon
flikte. So bewirkt sie auch eine höhere Berufskompetenz. In 
der Supervision geht es um eine Verbesserung beruflicher 
Handlungsmöglichkeiten. Dadurch bewirkt sie einen an
gemesseneren Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte 
und den eigenen Gefühlen. 

2. Supervision und Personalführung 

Es kann persönliche und berufliche Krisen bei Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern geben, die sie veranlassen, sich 
hilfesuchend an den Dienstvorgesetzten oder die Dienst
vorgesetzte zu wenden. In solchen Fällen soll der oder die 
Dienstvorgesetzte auf eine präzise Unterscheidung seiner 
oder ihrer seelsorgerliehen und aufsichtliehen Kompeten
zen achten. Der Supervisand oder die Supervisandin darf 
gegenüber dem Supervisor oder der Supervisorin nicht in 
einem beruflichen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Gege
benenfalls bietet der oder die Dienstvorgesetzte dem Mit
arbeiter oder der Mitarbeiterin Hilfen durch Dritte (Super
vision, Beratu.ng, Therapie) an. • 

3. Supervision und Praxisanleitung 

Praxisanleitung ist eine au.sbildungsbezogene Beratung 
von Praktikanten und Praktikantinnen. Auch die fachliche 
Begleitung von Vikarinnen und Vikare wird als Praxisan
leitung bezeichnet. Mit ihr wird ein bestimmtes Ausbil
dungsziel verfolgt. Je nach Ausbildungsstätte und Ausbil
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dungsberuf werden vom Praxisleiter auch spezielle Kom
petenzen erwartet. Die Ausbildungsordnung kann u. U. 
vorsehen, daß Praxisanleitung von Supervisorinnen 
durchzuführen ist. Dennoch sprechen wir nicht von Super
vision, da die Rahmenbedingungen der Supervision (Kon
trakt, Freiwilligkeit, Trennung von dienstlichen und anlei
tenden Funktionen) nicht zwingend zur Anwendung kom
men. 

4. Supervision und Gemeindeberatung 

Gemeindeberatung versucht Konflikte von Gemeinden 
und anderen kirchlichen Organisationen zu bearbeiten. 
Dabei sind im wesentlichen die strukturellen Bedingungen 
im Zentrum der Aufmerksamkeit, wie z. B. die Auswir
kung von Leitung, Hierarchie und Zielvorgaben auf die 
Organisation der Arbeit und damit auch auf das Selbstge
fühl der einzelnen Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters. 

VI. Verfahren und Kosten 

Die berufsbegleitende Supervision ist eine besondere Form 
der Fortbildung. Sie sollte deshalb nicht auf die im Fortbil
dungsgesetz festgelegten Kosten und Zeiten angerechnet 
werden. 

Supervision erfordert eine Abstimmung zwischen der Su
pervisorin bzw. dem Supervisor, dem Anstellungsträger und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sollte vom Träger 
im Rahmen des Dienstes ermöglicht werden. 

Es ist ein Kontrakt zwischen Supervidierenden und Super
visanden über Ziel, Umfang, Dauer und anfallende Kosten 
der Supervision abzuschließen. Dieser bedarf der Genehmi
gung durch den Anstellungsträger bzw. die Dienststellenlei
tung. 

Eine Supervisionseinheit dauert 50 bis 60 Minuten für die 
Einzelsupervision und neunzig bis 120 Minuten für die Grup
pen- und Teamsupervision. Bei Absprache über die Anzahl 
der notwendigen Supervisionseinheiten ist die besondere Ar
beitssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beach
ten (vgl. dazu den Abschnitt Supervisionsbedarf. IV.). Dabei 
sollten in der Regel 80 Einheiten nicht überschritten werden. 

Die Kosten für die Teilnahme an der Supervision sind für 
kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom jeweils ent
sendenden Anstellungsträger (Kirchenkreis, DW usw., bei 
nordelbischen Stellen das NKA) und für Pastorinnen und Pa
storen durch die Pfarrstellenumlage vom NKA zu tragen. Die 
Honorare richten sich, sofern Supervision nicht zum Dien
stauftrag der betreffenden Supervisorirr bzw. des betreffen
den Supervisors gehört, grundsätzlich nach den Bestimmun
gen der Nordelbischen Kirche (Honorarrichtlinien). Die Su
pervision erfolgt im Rahmen der im Haushaltsplan zur 
Verfügung stehenden Mittel. Sie schließt grundsätzlich eine 
Eigenbeteiligung der Supervisenden von 30 % ein. Im Einzel
fall sind Anträge an die Kirchenkreise bzw. an das Nordelbi
sche Kirchenamt möglich. 

Supervision kann erteilt werden 

- durch kirchlich angestellte Supervisorinnen und Superviso
ren, 

- im Rahmen von Beauftragungen von kirchlichen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern und Pastorinnen und Pastoren, 

- von freiberuflichen Supervisorinnen und Supervisoren in 
Ausnahmefällen. 

Grundsätzlich sind nur die von der NEK anerkannten Su
pervisorinnen und Supervisoren in Anspruch zu nehmen. 

* Beispiele für Anfragen nach Supervision 

.Jch habe einen Trauerbesuch gemacht, der 2 Stunden dau
erte. Dabei haben die Trauernden ausschließlich Dinge ge
nannt, die ich auf keinen Fall in der Ansprache sagen darf, 
nun weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll." 

.Ame ist fünf Jahre und spielt im Kindergarten seit drei 
Wochen ununterbrochen am Waschbecken. Wenn wir versu
chen, ihn zu anderen Spielen zu bewegen, weint und schreit 
er." 

"Bei meinem Besuch im Altersheim fragt mich Frau X im
mer wieder, ob Gott wirklich wie ein Vater ist. Ich versuche, 
ihr unterschiedliche Bibelstellen vorzulesen und zu erläutern, 
in denen [esus von Gott als Vater spricht. Aber da sie immer 
wieder darauf zurückkommt, habe ich wohl noch die falsche 
Antwort auf ihre Frage." 

"Der Kirchenvorstand lehnt jeden/jede Bewerber/1'1 für 
die Wiederbesetzung der Pastor /Innenstelle ab. Trotz mehr
facher Gespräche verstehe ich nicht, was der Kirchenvorstand 
dieser Gemeinde wirklich will." 

"Der Gefangene ist heute 40 Jahre und seit seinem 16. Le
bensjahr mit kurzen Unterbrechungen immer im Gefängnis. 
Er sieht keine Chance mehr, aus diesem Kreislauf herauszu
kommen und möchte deshalb seinem Leben ein Ende setzen." 

,,1'1 das Gemeindebüro stürmt eine Frau, die sofort den Pa
stor sprechen will; warum er nicht hier sei und überhaupt 
habe das Gemeindebüro nur zu ganz wenigen Zeiten geöff
net. Als ich (Gemeindesekretärin) vorsichtig frage, um was es 
denn ginge und wie wir weiterhelfen können, beginnt die 
Frau zu weinen und erzählt von ihrem Kind, das schwer 
krank ist. Wie soll ich mit solcher Situation umgehen?" 

"Wir sind zwei Pastoren und eine Pastorin in unserer Ge
meinde. Wir würden gerne die Gemeindearbeit erneuern, ha
ben aber den Eindruck, sowohl bei der Mitarbeiterschaft als 
auch bei den Gemeindemitgliedern auf Unverständnis zu 
stoßen. Es ist wie ein Klima in dem nichts Neues wachsen 
darf". 

"Ich habe ein Taufgespräch geführt und dabei unterschied
liche Eindrücke gewonnen. Nun suche ich nach einem Text, 
der sich in Beziehung setzen läßt zu der Situation der Familie. 
Um nicht in die Falle meiner eigenen Vorlieben und Abnei
gungen zu laufen, möchte ich meine Eindrücke im Zusam
menhang mit dem Text gern mit ihnen durchsprechen." 

.Jm Jugendzentrum der Gemeinde sitzt der Jugendliche A 
neben mir. Er nimmt von den Keksen, die ich dort zum Knab
bern bereitgestellt habe, und brennt sie über einer Kerze an. 
Zunächst denke ich, er möchte von mir eine Grenze gesetzt 
bekommen, doch schnell merke ich, daß der Konflikt dahin
gehend eskaliert, daß ich ihn mit Hausverbot bedrohe und ihn 
schließlich verliere." 
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B ekann tmach ungen 

Bekanntgabe der Prüfungskommissionen
 
für die I. Theologischen Prüfungen im Frühjahr 1995
 

Das Theologische Prüfungsamt hat die nachstehend aufge
führten Prüfungskommissionen berufen (Änderungen blei
ben vorbehalten): 

Hamburg 
Bischöfin [epsen (Vorsitzende) 
Prof. Dr. Ina Willi-Plein 
Prof. Dr. Timrn 
Prof. Dr. Rau 
Prof. Dr. Inge Mager 
Prof. Dr. Kroeger 
Prof. Dr. T. Koch 
Hauptpastor Dr. Mohaupt 
Prof. Dr. Ahrens 
Prof. Dr. Schumann 
Prof. Dr. Cornehl 
Prof. Lindner 
Prof. Dr. Grünberg 
Hauptpastor Adolphsen 
Kirchenrat Dr. Ahme 
Oberkirchenrat Dr. Conrad 
Hauptpastor Prof. Dr. Denecke 
Hauptpastor Dr.Hoerschelmann 
Pastor. Dr. Holfelder 
Pastor Kirsch 
Pastor Dr. Wiedenmann 
Pastorin Zingel 

Die mündliche Prüfung findet am 2. und/oder 3.Februar 
1995 in der Ev. Akademie, Esplanade 15-16in 20354Hamburg 
statt. 

Kiel 

Bischof Dr. Knuth (Vorsitzender) 
Prof. Dr. Metzger 
Prof. Dr. Rüterswörden 
Prof. Dr. Lampe 
Prof. Dr. Becker 
Prof. Dr. Dr. h.c. Staats 
Prof. Dr. Dr. Schilling 
Prof. Dr. Kreß 
Prof. Dr. Schwöbel 
Prof. Dr. Waack 
Propst i.r. Gerber 
Prof. Dr. Schmidt-Rost 
Prof. Dr. Preul 
Kirchenrat Dr. Ahme 
Oberkirchenrat Dr. Conrad 
Pastor Dr. Gundlach 
Kirchenrat Dr. Heling 
Pastor Hertzberg 
Pastor Dr. Nörenberg 
Frau Karen Paulsen 
Pastor Schlömp 
Pastor Störmer 

Die mündliche Prüfung findet am 9. und 10. Februar 1995 
im Nordelbischen Kirchenamt. Dänische Str. 21/35 in 23033 
Kiel statt. 

Theologisches Prüfungsamt
 
Im Auftrage
 

Dr. Conrad
 
Az.: 2136 A 1/ A 2
 

Bekanntgabe der Prüfungskommission
 
für die Zweite Theologische Prüfung im Herbst 1994
 

Das Theologische Prüfungsamt hat nachfolgend aufgeführ
te Damen und Herren in die Prüfungkommission berufen 
(Änderungen bleiben vorbehalten): 

Bischof Dr. Knuth (Vorsitzender) 
Bischöfin Iepsen 
Bischof Kohlwage 
Oberkirchenrat Heinrich 
Oberkirchenrat Dr. Conrad 
Pastor Bode 
Pastor Haeger 
Direktor Hammerich 
Oberkirchenrätin Thobaben 
Hauptpastor Adolphsen 
Hauptpastor Dr. Ahuis 
Pastor Dr. Dabeistein 
Oberkirchenrat Höreher 
Hauptpastor Dr. Mohaupt 
Pröpstin Dr. Schwinge 
Pastor Dr. Gundlach 
Pastor Kirsch 
Pastor Klein 
Oberkirchenrat Dr. Nase 
Pastorin Dr. Stubbe 
Oberkirchenrat Gillert 
Oberkirchenrat Hinz 
Direktor Ziegler 
Direktor C. Iürgensen 
Prof. Dr. Hein 

Die mündliche Prüfung findet in der Zeit vom 28. bis 
30. September 1994 im Nordelbischen Kirchenamt In Kiel 
statt. 

Theologisches Prüfungsamt 

Im Auftrage 

Dr. Conrad 

Az.: 2136-AI/A2 

Freigabe
 
des autonomen Heimabrechnungsprogrammes
 

Kiel, 16. Mai 1994 

Das vom Rechenzentrum Nordelbien-Berlin entwickelte 
autonome Heimabrechnungsprograrnm "AHA" wird gern. 
§ 2 der Allgemeinen Verwaltungsanordnung über Planung 
und Genehmigung von Maßnahmen auf dem Gebiet der Elek
tronischen Datenverarbeitung vom 28.6.1988 (GVOBlatt der 
NEK 1988 Seite 143 ff.) vom Nordelbischen Kirchenamt zur 
Nutzung freigegeben. 

Weitere Auskünfte erteilt das Rechenzentrum Nordelbien
Berlin, Große Elbstraße42, 22767Harnburg. Tel.:040/31185-0. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage
 

Drews
 

Az.: 0551-91- V 2 
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Einsegnung von Diakoninnen und Diakonen 

Am 15. Mai 1994 wurden folgende Absolventinnen und Ab
solventen der Ev. Fachhochschule der Diakonenanstalt des 
Rauhen Hauses durch den Vorsteher zu Diakoninnen und 
Diakonen eingesegnet und durch die Konviktmeisterin in die 
Brüder- und Schwesternschaft des Rauhen Hauses aufgenom
men: 

Jutta Bartels, Jürgen Behrends, [an Brügmann, Berthold 
Glauer, Christiane Golanowski, Siegmar Grapentin, Ulrike 
Haasler, Mechthild Hof, Sabine Hoff, Ursel Hoffmann, An
drea Hölscher, [ohann Peter Kamatz, Gabriele Martin, Karen 
Mielke, Sylke Neubauer, Petra Richter, Mark Schänzer, An
drea Streubier, Frank Zonza. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

Thobaben 

Az.: 42490-1 - E I 

Pfarrstellenaufhebung 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Münsterdorf zur Dienstlei
stung mit besonderem Auftrag (mit Wirkung vom 1. Mai 
1994). 

AZ.: 20 Dienstleistung mit besonderem Auftrag Münsterdorf 
-PII/P3 

Jahresabschluß 1993
 
der Ev. Darlehnsgenossenschaft eG, Kiel
 

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1993 der Evange
lischen Darlehnsgenossenschaft eG in Kiel wird auf den 
Seiten 136 -139 veröffentlicht. 

Az.: 81015 - V 2 

* 
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Jahresabschluß 1993
 
Evangelische Darlehnsgenossenschaft eG, Kiel
 

Aktivseite 

DM	 DM 

1. Barreserve
 

a] Kassenbestand
 

b] Guthaben bei Zentralnotenbanken
 

darunter: bei der 
42.045.181,44

Deutschen Bundesbank
 

c) Guthaben bei Postgiroämtern
 

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel. die zur Refinanzierung 

bei Zentralnotenbanken zugelassen sind 

a] Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen 

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen
 

darunter: bei der Deutschen Bundesbank
 

refinanzrerbar
 

b) Wechsel
 

darunter: bei der Deutschen Bundesbank
 

refinanzierbar
 

J.	 Forderungen an Kreditinstitute
 

a) täglich fällig
 

b) andere Forderungen
 

4. Forderungen an Kunden
 

darunter:
 

durch Grundpfandrechte
 

gesIchert
 96.281.954,22 
1.240.821.489,87Kommunalkredite
 

Warenforderungen 
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
- a]	 Geldrnarktpapiere
 

aal von öffentlichen Eminenten
 -
ab) von anderen Eminenten	 

1. Jahresbilanz zum 

-

Geschäftsjahr VOrjahr 
DM DM TOM 

U6.957,74 159 
42.045.181,44 59.913 

75.675,78 42.247.814,96 
( 59.913 ) 

195 

- -

-
( I - -

( - ) 

122.211.408,89	 89.242 
688.413 .145.24 810.624.554 ,13 1.188.667 

1.828.045.602,82 738.332 

( 104.330 ) 

( 184.816 I 
( - I 

-
- -

b) Anleihen und Schuldverschreibungen 
143.372.645,83ba] von offentliehen Eminenten 378.341 

1.824.300.581,74 1.967.673.227.57 1. 499.537 bb) von anderen Eminenten 

darunter: beleihbar bei der Deutschen 
1.322.036.965,94Bundesbank 

c)	 eiqene Schuldverschreibungen
 

Nennbetrag
 

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 

-a. Warenbestand 

7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 

a) Beteiligungen 

darunter: an 

Kreditinstitituten 

b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
 

darunter: bei Kredit 

genossenschaften 61.400,
8. Anteile an verbundenen Unternehmen 

darunter: an
 

KreditinstItuten
 

9. Treuhandvermögen
 

darunter: Treuhandkredite 23.818,16
 
O.	 Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand
 

einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch
 

1. Immaterielle Anlagewerte 

2. Sachanlagen 

J. Sonstige Vermögensgegenstände 

4. Rechnungsabgrenzungsposten 
5.StetErabarenzuna aern. § 274 JIbs. 2 HG3 

Summe der Aktiva 

14.993.923.90 

======= 1.967.073.227,57
, 

i ( 

( 

-
41. 793 

_ 

1.450.036 

) 

) 

4.247.500, 3.060 

132.877,50 4.380.377,50 
!( -

22 
) 

18.575.000.

I 
I( 
! 

12 
13.175 

23.818.16 

i 

!( -
47 
47 

I 

23.996.-

256.411.
2.807.283.80 

3.439.821. 
1.928.703.28 

4.695.020.534.12 

16 

240 

3.423 

1.587 
4 ,120 

4.Q26.869 
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2. Gewinn- und Verlustrechnung 
f'ur die . Zeitvom 01 . JmuIr 1993 bis 31 . Dezetb« 1993 

DM DM 
~insertriige aus 

1) Kredit- und Geldmarktges

)I festverz. Wertpap. u. Schul

chäften 

dbuchforderungen 

130.433.849,01 
176.089.199,15 

~insaufwendungen 

_aufende Ertriige aus 

II Aktien u. anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 

J) Beteiligungen u. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 

;) Anteilen an verbundenen Unternehmen 

:rtriige aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs

oder Teilgewinnabführungsvertriigen 

Provisionserträge 

Provisionsaufwendungen 

Nettoertrag/-aufwand aus Finanzgeschiiften 

Rohergebnis aus Warenverkehr und Nebenbetrieben 

Sonstige betriebliche Ertriige 

::rtriige aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 

3) Personalaufwand 
aal Löhne und Gehälter 6.968.887,19 

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir 
Altersversorgung und für Unterstützung 1. 656. 566,61 
darunter: f. Altersv. 608.099,79 

oi andere Verwaltungsaufwendungen 

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und 

bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen 

zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 

Ertriige aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten 

Wertpapieren sowie aus der Auflösung 

von Rückstellungen im Kreditgeschäft 

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen. 

Anteile an verbundenen Untemehmen und wie 

Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 

Ertriige eus Zuschreibungen zu Beteiligungen. Anteilen an 

verbundenen Untemehmen und wie Anlagevermögen 

behandelten Wertpapieren 

Aufwendungen aus Verlustiibemahme 

Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 

Ergebnis der normalen Geschäftstiitigkeit 

Außerordentliche Erträge 

Außerordentliche Aufwendungen 

Außerordentliches Ergebnis 

Steuem vom Einkommen und vom Ertrag 

Sonstige Steuern. soweit nicht unter Posten 12ausgewiesen 
a. _ 

. JehresübeMlchuß/Jahresfehlbetrag 

. GewinnvortragNerlustYortrag aus dem Vorjahr 

, Entnahmen aus Ergebnisrücklagen 

a] aus der gesetzlichen Rücklage 

b) aus anderen Ergebnisrücklagen 

:. Einstellungen in Ergebnisrücklagen 

al in die gesetzliche Rücklage 

bI in andere Ergebnisrücklagen 

Ja. _ 

J. Bilanzgewinn 

DM DM 
Vorjahr 

TOM 

306.523.048,16 
283.918.164 ,47 22.604 .883,69 

127.621 
135.337 
248.703 

1.416.027,40 
155.132,10 

1.144.074,- 2.715.233,50 

3.127 
166 

1.262 

- -
422.273,34 
194.864,10 

-
435.204,39 

227.409,24 
602.124,16 

-
-

073 

421 
95 
38 

--

8.625.453,80 

4.838.477.94 

6.067.112 .05 

2.838.100.

2.648.937.07 
1. 032.982.37 

700.000. 
700.000.

6.583 

941 
I 

289 
I ( 13.463.931,74 4.201 

916.740,52 I 691 
29.179,28 ! 39 

I 

I 
- 6.067.112,05 I

I 

I 

I 

.. 2.838.100,

7.741.743,071 6.285__-=-=-===-_
I 

-
- ( - ) 

1.049 
1 

-
5.235 

5.235 

-

3.681.919,44 

-
4.059.823,63 

4.059.823.63 

- -
5.2354.059.823,63 

-
1.400.000. -
2.659.823.63 5.235 

- -
5.2352.659 823.63 

931 
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• Mitglieder des Vorstllnas IVor- und Zuname)·) 

Erwin Köpke (Vorsitzender), Wolfgang Henr Lch , Dr. Uwe Runge, 
Joachim Philippi. Dr. Dieter Radtke, Wilhelm Seehase. Dr. 
Jochen Maletzky (bis 30.04.19931 . 

Norbert Brandenburg, 
Kurt Ziehbo1d, Hans 

• Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)·) 

Dr. Klaus Blaschke (Vorsitzender), Wo1fgang Seybo1d, Car1-Georg Bödiker. 
Günter Diedrich, Edgar Flöther, Dr. Werner Gebhard (ab 30.04.1993), Kar1
Ludwig KohLwaqe , Gert Müssi9. Hans-Georg Nordmenn , Jens-Hinr~ch Pörksen, 
Friedrich Ristow, Silke Stopperam (ab 30.04.19931. Horstdieter Wi1dner, Hans
Joachim Zieger (ab 30.04.19931, Christian Schirren (bis 27.12.19931. 

Kiel, 18. März 1994 Ev. Dar1ehnsgenossenschaft eG, Kiel 
(Ort.Oatum) 

Der Vorstand 

Zum ungekürzten JahresabschluB zum 31.12.1993 in der gesetzlichen Form 

hat der Norddeutsche Genossenschaftsverband (Raiffeisen - Schulze-

Delitzsch) e.V. am 21. April 1994 den uneingeschränkten Bestätigungs

vermerk erteilt. 

Der JahresabschluB ist beim Amtsgericht Kiel GenR-Nr. 442 hinterlegt. 
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Ansgar-Kirchengemeinde Hamburg-Othmar
schen im Kirchenkreis Altona wird die Pfarrstelle vakant 
und ist zum 1. Februar 1995 mit einem Pastor oder einer Pa
storin oder einem Pastorenehepaar in einem jeweils einge
schränkten Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. Der bisherige 
Stelleninhaber tritt zum 31.1.1995 nach fast 25jähriger Tätig
keit in der Gemeinde in den Ruhestand. Die Besetzung erfolgt 
durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Ansgar-Kirchengemeinde hat ca. 2.400 Gemeindeglie
der. Der Bezirk liegt im Westen Hamburgs zwischen dem 
Kemgebiet Altonas und den Elbvororten. Daraus ergibt sich 
eine gemischte, überwiegend bürgerliche geprägte soziale 
Struktur. 

Die Pastorin / den Pastoren erwartet eine in den 60er Jahren 
errichtete Kirche mit Gemeindezentrum, Pastorat und Mitar
beiterwohnungen in grüner Umgebung. Die Anlage wird in 
den nächsten Monaten teilsaniert. Neben dem Pastor sind ge
genwärtig eine Kirchenmusikerin (B-Stelle), eine Kindergärt
nerin, ein Jugenddiakon und ein Küster hauptamtlich tätig. 
Außerdem wird die Gemeindearbeit von einigen nebenamtli
chen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern getragen. 

Das lebhafte Gemeindeleben umfaßt u.a. einen Kindervor
mittag, mehrere Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen. 
eine Theatergruppe. die Kantorei und einen Kinderchor. Der 
stets gut besuchte sonntägliche Gottesdienst steht im Mittel
punkt. 

Die Gemeinde erwartet eine Pastorin / einen Pastoren, die 
/ der in Gottesdienst und Predigt einen Schwerpunkt der Ar
beit sieht und die Gemeindearbeit in ihren vielfältigen Berei
chen mit eigenen Ideen engagiert mitgestaltet. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Altona, Schmarjestr. 28, 22767 Hamburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Herr Schneider, Bernadottestraße 104, 22605 Harnburg. Tel. 
040 / 881 18 91, Pastor Cyrus, Griegstraße La, 22763 Ham
burg, Tel. 040/8802873, sowie Propst Herberger. Schmarje
straße 28, 22767 Harnburg. Tel. 040 / 39825280. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Acht Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Ansgar-Kirchengemeinde Hamburg-Othmarschen
PI/ P 3 

* 

In der Kirchengemeinde Br e i te n fe 1d e im Kirchenkreis 
Herzogtum Lauenburg ist die 1. Pfarrstelle mit dem Dienst
sitz in Breitenfelde ab dem 1. Juli 1994 vakant und baldmög
lichst mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchenpatrons. 

Zum Pfarrsprengel gehören neben dem Kirchdorf Breiten
felde die Siedlung Neuenlande sowie die Dörfer Alt Mölln, 
Bälau und Borstorf. 

Die schöne Kirche und der Pfarrhof mit geräumigem Pasto
rat, Kindergarten sowie Gemeinderäumen einschließlich Kin

derspielkreis in der alten Pfarrscheune bieten vielfältige Ar
beitsmöglichkeiten. Die Erzieherinnen im Kindergarten und 
Kinderspielkreis. der Küster und Friedhofswärter im Doppe
lamt und die B-Organistin erwarten mit dem Kirchenvor
stand eine Persönlichkeit, die teamfähig ist, Sinn für eine blü
hende Kirchenmusik hat und Schrift und Bekenntnis ernst 
nimmt. 

Breitenfelde ist ein Dorf mit Grund- und Hauptschule. Son
derschulen, Realschulen und Gymnasien sind in Mölln und 
Ratzeburg mit guten Busverbindungen in 5 km bzw. 13 km 
Entfernung erreichbar. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Herzogtum Lauenburg. Postfach 1244,23902 Ratzeburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Frau Hardkop, Bälau, Tel. 0 45 42 / 86517, Pastor Dr. Pontius, 
Niendorf, Tel. 0 41 56 / 4 15, sowie Propst Dr. Augustin, Rat
zeburg, Tel. 0 45 41 / 3454. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erschei
nen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Breitenfelde (1) - P II / P 3 

In der Kirchengemeinde Wes t e n see im Kirchenkreis Kiel 
ist die 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Felde vakant und 
baldmöglichst mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstan
des. 

Felde ist ein aufstrebender Ort in landschaftlich reizvoller 
Lage in der näheren Umgebung Kiels. 

Zu der weitgestreuten Kirchengemeinde Westensee gehö
ren ca. 3.800 Mitglieder. Neben der St. Catharinenkirche in 
Westensee sind die Kapellen in Felde, Bokelholm und Klein
vollstedt Predigtstätten. 

Drei Kinderstuben sowie die im Ausbau begriffene Sozial
station am Pastorat in Felde liegen in der Trägerschaft der Kir
chengemeinde. 

Bis Ende des Jahres wird ein neues Begegnungszentrum in 
der Altenwohnanlage Westensee entstehen. 

Wir suchen einen Pastor / eine Pastorin, der / die Freude 
und Schwung mitbringt, um die vorhandenen Aktivitäten 
(Frauen- und Seniorenkreise. Bibelabende. Kinder- und Ju
gendarbeitsgruppen, Kirchen- und Posaunenchor) tatkräftig 
zu unterstützen und durch eigene Impulse weiter zu fördern 
- in kollegialer Zusammenarbeit mit seinem / ihrem Amts
bruder. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Kiel, Ziegelteich 29, 24103 Kiel. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen der stellvertretende Vorsitzende des Kir
chenvorstandes, Dr. Glaner, Wiesenweg 3, 24242 Felde, Tel. 
04340 / 12 19, Pastor z. A. Sievers. Dorfstraße 1, 24259 We
stensee, Tel. 04305 / 744, sowie Propst Hasselmann, Ziegel
teich 29, 24103 Kiel, Tel. 04 31 / 94021. 
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er Konfirmandengruppen mit zusammen ca. 20 Jugendlichen 
wäre wünschenswert. 

Die Eingruppierung erfolgt nach KAT Vc/b bei entspre
chender Ausbildung und Tätigkeit nach Absprache mit der 
Bewerberin/dem Bewerber und ihrer / seiner Diakonenschaft. 

Bewerbungen sind bis zum 19. Juli 1994 zu richten an die 
Ev-Luth. Kirchengemeinde Bargfeld, Herrn Pastor Wolfgang 
Stahnke, Kayhuder Str. 16, 23863 Bargfeld-Stegen. 

Auskünfte erteilt Pastor Stahnke, Tel. 04532/3545. 

Az.: 30 - Bargfeld - E 2 

* 

Die Johannes-Kirchengemeinde in Hamburg-Rissen sucht 
zum 1. Oktober 1994 

eine Diakonin/einen Diakon 

für eine Stelle mit 30 Wochenstunden. 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die bereit und in der Lage 
ist, eine lebendige Arbeit mit Kindern und Familien in der Ge
meinde fortzuführen und mit eigenen Akzenten zu versehen. 

Derzeit gibt es in der [ohannes-Kirchengerneinde vier 
Gruppen von Kinderchören. sechs Jungschargruppen, ein 
Team von Gruppenleitern und ein weiteres Team von Kinder
gottesdienstmitarbeiterinnen. 

Neben der kontinuierlichen Arbeit in den Gruppen und im 
Kindergottesdienst gibt es Feste, Freizeiten, Kinderbibelwo
chen, Familiengottesdienste u. ä. Diese Arbeit ist ein wichtiger 
Teil des Gemeindeaufbaus, sie geschieht auch in Verbindung 
mit dem Kindergarten der Gemeinde. Die Gottesdienste und 
familienbezogene Arbeit liegt in gemeinsamer Verantwor
tung mit einem der Pastoren. 

Wir freuen uns über eine eigenständige, engagierte neue 
Mitarbeiterin/einen eigenständigen, engagierten neuen Mit
arbeiter für unser Team. Uns ist eine musikalische Begabung 
und die Fähigkeit, Kinder zum Singen und Musizieren anzu
leiten, ebenso wünschenswert wie die Bereitschaft, mit Kin
dern Gottesdienste zu feiern und Gemeindeleben zu gestal
ten. 

Wir bieten eine Wohnung in einer attraktiven Hamburger 
Elbgemeinde und Vergütung nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen (rnit ausführlichem handgeschriebenem Le
benslauf) sind bis zum 31. August 1994 zu richten an die [o
hannes-Kirchengemeinde, Frau H. Wandschneider, Raa
landsweg 5, 22559 Hamburg. 

Auskünfte erteilen Frau H. Wandschneider, Tel. 040/ 

81 38 97, und Pastor A. Wandtke-Grohmann, Tel. 040/ 
816544. 

Az.: 30 - [ohannes Hamburg-Rissen - E 2 

* 
In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rellingen, Kirchenkreis 

Pinneberg. ist zum nächstrnöglichen Termin die Stelle 

einer Diakonin/eines Diakons 
oder einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters 

mit gleichwertiger Ausbildung 

zu besetzen. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter, 
die/der mit Freude und Phantasie beim Gemeindeaufbau 

mitzuwirken bereit ist. Die Kirchengemeinde hat für ca. 8.500 
Gemeindeglieder drei Pfarrstellen. Ein Diakon ist hauptsäch
lich in der Jugendarbeit in Rellingen-Ort tätig. Die Inhabe
rin/der Inhaber der ausgeschriebenen Stelle übt ihre/seine 
Tätigkeit überwiegend im Gemeindezentrum Rellingen-Kru
punder aus, das in dem an Hamburg angrenzenden Gemein
debezirk liegt, für den Pastor Dr. Rüppel zuständig ist. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild) sind 
zu richten an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Rellingen, Hauptstr. 27 a, 25462 
Rellingen. 

Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Herr G. Sehröder. Tel. 04101/22760, Pastor Dr. Rüppel, Tel. 
04101/33108, und Diakon A. Scheerbarth, Tel. 04101/31637. 

Az.: 30 - Rellingen - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. St. Johannes-Kirchengemeinde Kremperhei
de sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Gemeindepädagogin/einen Gemeindepädagogen 

für 38,5 Wochenstunden mit dem Schwerpunkt Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Wir wünschen uns eine engagierte Mitarbeiterin/einen en
gagierten Mitarbeiter, wenn möglich mit Berufserfahrung, 
die/der eigenständig den Arbeitsbereich leiten kann. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Bewerbungen sind umgehend zu richten an den Kirchen
vorstand der Ev.-Luth. St. [ohannes-Kirchengemeinde, St. Jo
hannesplatz 1,25569 Kremperheide. 

Az.: 30 - St. [ohannes Kremperheide - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. St.Paulus-Kirchengemeinde Hamburg-Har
burg sucht zum 1. Oktober 1994 oder später 

eine Diakonin/einen Diakon (FHS) oder 
eine Sozialarbeiterin/einen Sozialarbeiter 

für die kirchliche Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Heimfeld
Nord. 

Mit Hilfe der kirchlichen Gemeinwesenarbeit möchte die 
St.Paulusgemeinde Harburg in dem in vieler Hinsicht unter
versorgten Stadtteil Heimfeld-Nord ihre diakonische Arbeit 
intensivieren. 

Das Arbeitsfeld umfaßt 

- allgemeine soziale Beratung 

- Aufbau einer engen Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
und Initiativen im Stadtteil Heimfeld-Nord und die Unter
stützung und Koordination der stadtteilorientierten Arbeit 

- Initiierung und Unterstützung von Nachbarschaftsarbeit 
sowie 

- die Unterstützung für von Wohnungslosigkeit bedrohte 
Bewohner 

Für das Konzept der Arbeit ist wichtig, daß die Bereitschaft 
zur Eigeninitiative der im Stadtteil Wohnenden gefördert 
wird. Mögliche Abhängigkeiten von der Sozialarbeit sollen 
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vermieden werden. Deshalb ist die Stelle auf fünf Jahre befri
stet. 

Wir erwarten im Studium oder durch Praktika erworbene 

- Kenntnisse und Erfahrungen in der Beratungsarbeit 

- Kenntnisse des Sozialrechts (insbes. BSHG und AFG) 

- Erfahrungen in Gemeindediakonie/Gemeinwesenarbeit 

Kenntnisse im Problemfeld Wohnungslosigkeit wären hilf
reich. 

Die Bewerberin/ der Bewerber soll arbeitslos sein oder eine 
ABM-Stelle innehaben. Die Vergütung richtet sich nach KAT 
!Vb/Na und schließt eine zusätzliche Altersversorgung ein. 
Die Arbeit wird durch eine Praxisberatung unterstützt. 

Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche wird voraus
gesetzt. Eine Wohnung kann gestellt werden. 

Bewerbungen sind bis zu 15. August 1994 zu richten an Pa
stor Klaus Kreil, Petersweg 5,21075 Hamburg. 

Auskünfte erteilen Pastor Kreil, Tel. 040/77 46 77, und Herr 
Niemeyer, Diakonisches Werk Harburg, Tel. 040/76604145. 

Az.: 30 - St.Paulus Harburg - E 2 

* 

Die Gemeinde der Hauptkirche St. Nikolai am Klosterstern 
in Hamburg sucht zum 1. Oktober 1994 

eine Diakoninfeinen Diakon. 

Eine lebendige Jugendarbeit mit einem großen ehrenamtli
chen Mitarbeiterteam soll fortgeführt und ausgebaut werden. 
Darüber hinaus soll die Arbeit mit Kindern ein weiterer 
Schwerpunkt sein. Verantwortliche Mitarbeit bei Frühan
dachten für Jugendliche, Jugendgottesdienste, Gemeindefeste 
und Basare wird erwartet. Kreativität und eigene Akzente 
sind willkommen. 

Wir suchen eine Diakonin/ einen Diakon mit Engagement, 
die/der bereit ist, sich in einen größeren Mitarbeiterkreis part
nerschaftlich einzufügen, aber auch eigenverantwortlich zu 
handeln. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 8. September 1994 
zu richten an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes der 
Hauptkirche St. Nikolai, Abteistr. 38, 20149 Hamburg. 

Auskünfte erteilen Hauptpastor Dr. Ferdinand Ahuis, Tel. 
040/44113417, und Pastor OtfriedRoos, Tel. 040/44113419. 

Az.: 30 - Hauptkirche St. Nikolai - E 2 

* 

In der Kirchengemeinde St. Nikolai zu Hamburg-Finken
werder ist zum 01.01.1995 eine 

Vollzeit-Stelle für Kirchenmusik (B) 

zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach dem kirchlichen An
gestelltentarifvertrag (KAT-NEK). 

Die bisherige Stelleninhaberin geht nach langjähriger Tätig
keit in den Ruhestand. 

Die Kirchengemeinde mit ca. 5800 Gemeindegliedern liegt 
auf der ehemaligen Elbinsel Finkenwerder (ca. 12000 Einwoh
ner). Wir haben zwei Pfarrbezirke mit zwei Predigtstellen: die 
113 Jahre alte Nikolai-Kirche und das Gemeindezentrum im 
Ortskern. An beiden Orten wird jeden Sonntagvormittag Got
tesdienst gefeiert. Wir wünschen uns eine Kirchenmusikerin 

oder einen Kirchenmusiker, die oder der Freude am gemeind
lichen Leben und der gesamten Breite kirchenmusikalischer 
Arbeit hat und auch für neue geistliche Lieder aufgeschlossen 
ist. Einer der Schwerpunkte soll in der musikalischen Ausge
staltung der Gottesdienste liegen. 

Wir haben folgende Instrumente: 

Eine 2-manualige Orgel mit 18 Registern von 1888 (ur
sprünglich Furthwängler & Söhne), einen alten Konzertflügel 
(Steinway), ein Orgelpositiv 8' und 4' (Führer) und Orff-In
strumente. 

Wir erwarten: 

- Orgelspiel in Gottesdiensten und Amtshandlungen (ein
schließlich ca. 10 Trauerfeiern jährlich) 

- Fortführung von Kantorei und Kinderchor 

- Planung und Durchführung von Kirchenkonzerten 

- Fortsetzung der Kontakte zu den örtlichen Gesangvereinen. 

Wir würden uns freuen über: 

- musikalische Arbeit mit Konfirmanden und Jugendlichen 

- Aufbau eines Posaunenchores 

- Singen mit Gemeindegruppen 

- Kreativität und eigene Impulse. 

Wir halten es für sinnvoll und wichtig, daß Sie in der Ge
meinde wohnen und bieten Ihnen unsere Hilfe bei der Woh
nungssuche an. Ausführliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis zum 31. August erbeten an: Kirchenvorstand 
der Gemeinde St. Nikolai-Finkenwerder, Norderschulweg 11, 
21129 Hamburg. Auskunft erteilen: Pn. Meyer, Tel.: 040/ 
7434939, Pn. Riepkes und P. Billerbeck, Tel.: 040/742 81 23. 

Az.: 30 - St. Nikolai-Finkenwerder - T lI/T 3 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde "Der Gute Hirte zu Harn
burg-Jenfeld" sucht zum 01.10.1994 

eine C-Kirchenmusikerin oder einen C-Kirchenmusiker 

im Nebenamt mit 5 Wochenstunden. Die Arbeit umfaßt das 
sonn- und feiertägliche Orgelspiel im Gottesdienst (Eule-Or
gel, 2 Manuale, 21 Register, Baujahr 1980). Amtshandlungen 
werden gesondert vergütet. Es besteht die Möglichkeit, 
Abendmusiken zu veranstalten. Die Kantorei wird von einer 
Kantorin geleitet. 

Auskunft erteilt: Pastor Christoph Karstens, Rodigallee 205, 
22043 Hamburg, Telefon 040/6535076. 

Bewerbungen sind zu richten bis zum 31. August an den 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Der Gute 
Hirte zu Hamburg-Jenfeld, Rodigallee 205, 22043 Hamburg. 

Az.: 30 - Der Gute Hirte - Jenfeld - T lI/T 3 

* 

In der Kirchengemeinde Christuskirche Bordesholm ist die 
Kirchenmusikerstelle mit 

einem C-Organisten oder einer C-Organistin 

11,5 Wochenstunden, zum 01. Juli 1994 zu besetzen. Zu sei
nen/ihren Aufgaben gehören die musikalische Ausgestal
tung der Gottesdienste und der Amtshandlungen sowie die 
Leitung der Kantorei. Aufgeschlossenheit für neues geistli
ches Liedgut ist erwünscht. 
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mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Astrid 
Gerken unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der Pfarrstelle des Kirchenkreises Husum-Bredstedt 
für Jugendarbeit; 

mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Dr. Christine 
Globig unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev .-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn für 
Seelsorge am Berufsförderungswerk Hamburg in Farm
sen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin z.A. Inke 
Hanseri-St ö hr , geb. Hansen, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstver
hältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde 
Olderup, Kirchenkreis Husum-Bredstedt; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Jürgen Hensel 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung im 
Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg; 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 die Pastorin z.A. Regina Holst 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
1. Pfarrstelle der Bugenhagen-Kirchengemeinde Neu
münster, Kirchenkreis Neumünster; 

mit Wirkung vom 01.07.1994 der Pastor z. A. Jochen Hose 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
(eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Lehmsahl-Mellingstedt, Kirchen
kreis Stormam - Bezirk Bramfeld-Volksdorf - (Regelung 
nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes in der 
Fassung vom 29.04.1991); 

mit Wirkung vom 1. Juli 1994 die Pastorin z.A. Katja Hose, 
geb. Heucke, unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Lemsahl-Mellingstedt, 
Kirchenkreis Stormam - Bezirk Bramfeld-Volksdorf 
(Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes 
i.d.F. vom 29.4.1991); 

mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Sabine 
Kaiser-Reis, geb. Kaiser, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der 
Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde Hamburg-Harburg, Kir
chenkreis Harburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Ulrich 
Ka ufm ann unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Krum
messe, Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin z.A. Maren Kilian 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
(eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbi
schen Ev .-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstel
le der Kirchengemeinde Timmendorfer Strand, Kirchen
kreis Eutin; 

mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Anke 
Krauskopf, geb. Lemke, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev
Luth. Kirche mit der Dienstleistung in der Kirchengemein
de Zarpen, Kirchenkreis Segeberg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Matthias 
Krüger unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Viöl, Kirchenkreis 
Husum-Bredstedt (Regelung nach § 7 Abs. 1 des Teilbe
schäftigungsgesetzes i.d.F. vom 29.4.1991); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Andreas Lux 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Flemhude, Kirchenkreis 
Kiel. 

mit Wirkung vom 01.06.1994 der Pastor z. A. Friedemann 
Magaard unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Lunden, 
Kirchenkreis Norderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Birgit 
Markwardt-Mahler, geb. Markwardt, unter Begrün
dung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbi
schen Ev-Luth. Kirche mit der Dienstleistung in der 
Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde in Lübeck-Kücknitz, 
Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin z.A. Anja 
Nickelsen-Reimers, geb. Nickelsen. unter Begrün
dung eines Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränk
tes Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle Tingleff der 
Nordschleswigschen Gemeinde der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche (Regelung entsprechend § 7 Abs. 1 des 
Teilbeschäftigungsgesetzes i.d.F. vom 29.4.1991); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastorz. A. Bemd Ni e l sen , 
z.Z. in Ratzeburg. im Rahmen seines Dienstverhältnisses 
als Pastor auf Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche 
mit der Dienstleistung im Kirchenkreis Neumünster 
(Auftragsänderung); 

mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Anett Penner 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Leezen. Kirchenkreis 
Segeberg; 

mit Wirkung vom 1.Juni 1994 der Pastor z.A. Andreas Raabe 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
(eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung in der 
Kirchengemeinde Hattstedt, Kirchenkreis Husum-Bred
stedt; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Thomas 
Reimers unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle Tingleff der Nordschleswigschen Gemeinde 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (Regelung entspre
chend § 7 Abs.1 des Teilbeschäftigungsgesetzes i.d.F. vom 
29.4.1991); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin z.A. Anne Ri tzel 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses aufProbe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienstleistung im 
Kirchenkreis Rendsburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Sven 
Salzmann unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
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2. Pfarrstelle der St. Nikolai-Kirchengemeinde in Elms
horn, Kirchenkreis Rantzau; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor z.A. Jörg Sand
voss-Leptin, geb. Sandvoss, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordeibisehen Ev.
Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. Pfarrstelle der 
Trinita tis-Kirchengemeinde Hohenhorst. Kirchenkreis 
Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt; 

mit Wirkung vom 1. August 1994 der Pastor z.A. Diethelm 
Schar k unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % ._) zur 
Nordeibisehen Ev-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
4. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Oldesloe, Kirchenkreis 
Segeberg; 

mit Wirkung vom 01.06.1994 die Pastorin z. A. Ulrike 
Steenbock unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung in der St. Johannis-Kirchengemeinde Alto
na, Kirchenkreis Altona; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 der Pastor Z.A. Hans-Ioachim 
Stuck unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 
3. Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für 
Seelsorge an Kriegsdienstverweigerern und Zivildienstlei
stenden mit dem Dienstsitz in Hamburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin Z.A. Inke 
Thomsen-Krüger, geb. Thomsen, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisss auf Probe (eingeschränktes 
Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordeibisehen Ev-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde Viöl, Kirchenkreis Husum-Bredstedt (Regelung 
nach § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes Ld.F. vom 
29.4.1991); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin z.A. Anne 
W öckener-Gerber, geb. Wöckener, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes 
Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordeibisehen Ev.-Luth. 
Kirche mit der Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchen-

t
 
Pastor i.R. 

Hermann Heinrich Hand 
geboren am 5. September 1911 in Bollingstedt 

gestorben am 2. Juni 1994 in Schleswig 

Der Verstorbene wurde am 3. Mai 1936 in Kiel 
ordiniert. 

Anschließend war er Hilfsgeistlicher und Pastor in 
Bergenhusen. Vom 10. Januar 1954 an bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand zum 1. November 1976 war 
er Pastor in Flensburg-Weiche. 

Die Nordeibisehe Ev-Luth. Kirche dankt Pastor 
Hand. 

[esus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 

gemeinde St. Bartholomäus Wesselburen, Kirchenkreis 
Norderdithmarschen (Regelung nach § 7 Abs, 1 des 
Teilbeschäftigungsgesetzes Ld.F. vom 29.4.1991). 

Beurlaubt: 

Die Beurlaubung des Pastors Dr. Johannes Ott für das Amt 
eines Referenten für Religionspädagogik an der Fachschu
le für Sozialpädagogik der Ev-Luth, Diakonissenanstalt 
"Alten Eichen" (3. Pfarrstelle) um 5 Jahre über den 
31.07.1994 hinaus bis einschließlich 31.07.1999. 

Übertragen: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1994 dem Pastor Uwe Hellmann, 
zur Zeit in Süderau. bei gleichzeitiger Begründung eines 
Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur Nordel
bisehen Ev-Luth. Kirche die Pfarrstelle der Kirchenge
meinde Süderau. Kirchenkreis Münsterdorf. 

Entlassen 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1994 der Pastor Z.A. Ulrich Hard t , 
zuletzt in Flensburg, auf seinen Antrag aus dem Dienst der 
Nordeibisehen Ev-Luth. Kirche zwecks Übergangs in den 
Dienst der Ev-Luth, Kirche in Bayern. 

mit Wirkung vom 1. Juni 1994 die Pastorin z.A. Andrea 
Wilke, z.Z. in Flemhude, auf ihren Antrag nach den 
Bestimmungen der §§ 110 und 112 Abs. 2 des Pfarrergeset
zes der VELKD i.d.F. vom 4.4.1989, 16.10.1990 und 
6.11.1993 aus dem Dienst der Nordeibisehen Ev-Lurh. 
Kirche. 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1994 der Pastor Friedrich Pud im a t
Rahlf, geb. Pudimat, in Flensburg; 

Mit Wirkung vom 1. September 1994 der Pastor Günter 
Sch ulz in Heiligenstedten; 

mit Wirkung vom 1.Oktober 1994 der Pastor HenningTappe 
in Schönwalde. 

t
 
Pastor LR. 

Ernst Nissen 

geboren am 28. August 1899 in Großenwiehe 
gestorben am 01. Mai 1994 in Flensburg 

Der Verstorbene wurde am 1. November 1925 in 
Gleschendorf ordiniert. Anschließend war er Pastor 
in Gleschendorf und ab 1931 Pastor in Tingleff. Von 
1947 an bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand zum 
1. Dezember 1966 war er Pastor in Sieseby. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor 
Nissen. 

[esus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 
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t
 
Pastor i.R. 

Kurt Kroll 
geboren am 20. August 1909 in JagertowfPommern 

gestorben am 25. März 1994 in Ratzebur~ 

Der Verstorbene wurde am 12. März 1939 in Stettin 
ordiniert. Anschließend war er Pastor der Pommer
sehen Evangelischen Kirche. Nach seiner Übernahme 
in die Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins 
war er von 1948 bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand zum 1. Februar 1976 Pastor in Siebenei
ehen. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor 
Kroll. 

Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 

t
 
Propsti.R. 

Dr. Arthur Noffke 
geboren am 23. September 1913 in Wittbeck,
 

Kreis Stolp f Pommern
 
gestorben am 31. Mai 1994 in Oldenborstel
 

Der Verstorbene wurde am 21. Februar 1941in Stolp f 
Pommern ordiniert. 

Naeh seiner Übernahme in den Dienst der Ev.-Luth. 
Landeskirche Schleswig-Holsteins war er ab dem 
1. Juli 1947 Pastor in Kiel-Friedrichsort und ab dem 
18. November 1951 Pastor in Hamburg-Poppenbüt
tel. Vom 24. Januar 1965 an bis zu seinem Eintritt in 
den Ruhestand zum 1. Januar 1979 war er Propst des 
Kirchenkreises Münsterdorf und gleichzeitig Pastor 
der S1.Laurentii-Kirchengemeinde Itzehoe. 

Die Nordelbische Ev-Luth. Kirche dankt Propst 
Dr. Noffke. 

[esus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen. 


